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Allgemeine Hinweise zu diesem Bericht 
 

Dieser Bericht wurde ausschliesslich zum Zweck der Verhütung von Unfällen und schweren 
Vorfällen beim Betrieb von Eisenbahnen, Seilbahnen und Schiffen erstellt. Gemäss Artikel 15 
des Eisenbahngesetzes (EBG, SR 742.101) sind Schuld und Haftung nicht Gegenstand der 
Untersuchung.  

Es ist daher auch nicht Zweck dieses Berichts, Schuld- und Haftungsfragen zu klären. 

 

 

 Zusammenfassung 
 

0.1 Kurzdarstellung 

Am Donnerstag, den 2. Mai 2013, wurde der Zug 39980 auf der Strecke Taverne-
Torricella – Mezzovico durch die Fahrdienstleiterin der Fernsteuerzentrale Bel-
linzona notfallmässig gestoppt, nachdem er in Taverne-Torricella das geschlos-
sene Ausfahrsignal überfahren hatte. 

 
0.2 Untersuchung 

Da der Vorfall als schwer eingestuft werden musste, eröffnete die SUST gleichen-
tags eine Untersuchung. 

 
0.3 Ursachen 

Der schwere Vorfall ist auf das Nichtbeachten von Vorschriften und Signalen zu-
rückzuführen.  

Zum schweren Vorfall haben beigetragen: 

 dass der Besteller des Zuges (railCare AG) sowie der Steller des Lokführers 
und Rangierlok (Sersa Group AG) unterschiedliche Unternehmungen waren. 
Dadurch wurde vom Besteller nicht erkannt, dass weder der Lokführer noch die 
Rangierlok für eine Zugsfahrt zugelassen waren. 

 dass im System eine Zugsfahrt gespeichert war. Dadurch wurde der Fahrweg 
bei Erreichen der entsprechenden Voraussetzungen vom System automatisch 
eingestellt. Das heisst: dass die für eine Rangierfahrt nötigen Zwergsignale  
„Fahrt“ zeigen und somit das Missverständnis nicht systemmässig erkannt wer-
den konnte. 

 dass der Lokführer das fehlende „R“ neben der Zugnummer in der Fahrordnung 
nicht vermisste. 

 

0.4 Sicherheitsempfehlungen 

Sicherheitsempfehlung Nr. 40 

Das BAV sollte prüfen, wie zusätzlich mit einfachen Mitteln verhindert werden 
kann, dass eine Rangierbewegung auf die Strecke mit einer Zugsfahrt verwechselt 
wird.  
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Sicherheitsempfehlung Nr. 41 

Das BAV sollte veranlassen, dass die betreffende Rangierlokomotive mit einer 
Zugsicherung ausgerüstet wird. 
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 Festgestellte Tatsachen 
 

1.1 Vorgeschichte 

Am Mittag des 2. Mai 2013 überführte Zug 50644 der Firma railCare AG eine Ran-
gierlok (BR 214) der Firma Sersa Group AG von Mendrisio nach Castione-Arbedo. 
Kurz nach der Abfahrt im Bahnhof Mendrisio wurde der Zug durch eine vermeint-
liche technische Störung an der Rangierlok auf der Strecke, ca. 1 km nach Abfahrt 
in Mendrisio, gestoppt. Da der Zug ohnehin schon verspätet war, wurde beschlos-
sen, die Rangierlok abzuhängen, den Zug weiterfahren zu lassen und die Rangier-
lok selbstfahrend in den Bahnhof Mendrisio zurückzuführen. Dort wurde festge-
stellt, dass beim Umstellen der Rangierlok von Rangier- auf Schleppbetrieb ein 
Fehler passiert war, der in der Folge jedoch behoben werden konnte. 

Da die Rangierlok abends für Rangieraufgaben in Castione-Arbedo vorgesehen 
war, wurde vereinbart, die Maschine selbstfahrend nach Castione-Arbedo fahren 
zu lassen. Vom Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) railCare AG wurde bei der 
Netzleitung SBB für die Überführung der Sersa-Maschine (mit Rangierlokführer 
der Firma Sersa Group AG) eine Fahrordnung für einen Zug (Anlage 1) von Men-
drisio nach Castione-Arbedo bestellt. 
 

1.2 Ablauf des Ereignisses 

1.2.1 Sicht des Rangierlokführers 

Nachdem er die Fahrordnung für Zug 39980 erhalten habe, habe er bei der CER1 
noch nachgefragt, ob Halte unterwegs vorgesehen seien. Dies sei von der CER 
verneint worden. Man habe ihm aber empfohlen, die Fahrzeiten möglichst einzu-
halten. Als er in Mendrisio gesehen habe, dass das Zwergsignal „Fahrt“ zeigte, sei 
er als Rangierfahrt losgefahren, ohne die Hauptsignale zu beachten. In Lugano sei 
er eingefahren und habe bemerkt, dass das Zwergsignal 483 b „Halt“ zeigte. Er 
habe sofort gebremst, habe aber die Rangierlok nicht vor dem Zwergsignal 483 b 
anhalten können. Nach dem Halt habe er die Rangierlok hinter das Zwergsignal 
zurückgesetzt, ohne irgendjemanden zu verständigen. Als dieses dann auf „Fahrt“ 
stand, sei er weitergefahren. Bei der Ausfahrt in Taverne-Torricella habe er fest-
gestellt, dass das Ausfahrsignal „Halt“ zeigte, habe dies aber nicht weiter beachtet, 
weil das Zwergsignal auf „Fahrt“ gestanden habe. Kurz darauf sei er von der CER 
aufgefordert worden, unverzüglich anzuhalten, da er in Taverne-Torricella ein 
Hauptsignal überfahren habe. 

1.2.2 Sicht der Fahrdienstleiterin im Fernsteuerzentrum 

Der Lokführer von Zug 39980 habe ihr bei der CER in Bellinzona seine Fahrbereit-
schaft gemeldet. Darauf habe sie gemäss Anordnung 502282-06 (Anlage 2) den 
Fahrweg für eine Zugsfahrt freigegeben, und der Zug sei regelkonform bei offenem 
Ausfahrsignal B3 abgefahren. Der Zug sei dann ordnungsgemäss bis zum Aus-
fahrsignal B3 in Taverne-Torricella gefahren, habe dieses in geschlossenem Zu-
stand überfahren, ebenso das dortige Signal 172R. Sie habe darauf, nach Erken-
nen der Unregelmässigkeit, sofort den Lokführer von Zug 39980  über Mobiltelefon 
aufgefordert, unverzüglich anzuhalten. Dieser kam in Mezzovico zum Stehen. 
Nach dessen Halt habe sie mit dem Lokführer Kontakt aufgenommen und ihm ihr 
Unverständnis über das Nichtbeachten der Signale mitgeteilt. Der Lokführer habe 
ihr dann erklärt, er sei als Rangierfahrt unterwegs und habe daher keine Hauptsig-
nale zu beachten. 

                                                      
1 CER: Centro d'Esercizio Regionale; Betriebsleitzentrale Tessin (heute CE Sud, Betriebszentrale Polleggio) 
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Die Fahrdienstleiterin hat daraufhin angeordnet, dass sich der Lokführer mit der 
Rangierlok als Rangierbewegung ins Gleis 72 der Station Sigirino zu verschieben 
und dort weitere Anweisungen abzuwarten habe. Darauf hat die CER die SUST 
über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.  

 

1.3 Personenschäden 

Es wurde niemand verletzt. 

 

1.4 Sachschäden an der Infrastruktur 

Es entstanden keine Schäden. 

 

1.5 Sachschäden am Rollmaterial 

Es entstanden keine Schäden. 

 

1.6 Feuer 

Es trat kein Feuer auf. 

 

1.7 Beteiligte Personen 

1.7.1 Fahrdienstleiterin SBB AG, Infrastruktur, Betrieb 

Jahrgang 1986, CER Bellinzona 
Letzte periodische Prüfung: 2010 
 

1.7.2 Rangierlokführer, Sersa Group AG 

Jahrgang 1981  
Lernfahrausweis Kategorie A (Licenza di aspiranti conducente) 
Gültig bis 14.02.2014 
Erlaubnis für selbstständiges Fahren von Rangierbewegungen: seit 03.04.2011 

 

1.8 Beteiligte Unternehmungen 

1.8.1 SBB AG, Infrastruktur 

Befahrene Strecke. 
Betriebsleitzentrale CER Bellinzona. 
 

1.8.2 railCare AG, EVU 

Leitstelle railCare, 4624 Härkingen. 
Besteller der Rangierbewegung 
 

1.8.3 Sersa Group AG, Logistik, 8048 Zürich 

Vermieter der Rangierlok und Arbeitgeber des Lokführers 
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1.9 Medizinische Feststellungen 

Es gibt keine Anhaltspunkte für gesundheitliche Störungen beim Personal, die das 
Ereignis hätten beeinflussen können. 

 

1.10 Schienenfahrzeuge 

Eigentümer  
Rangierlok: Sersa Group AG, Zürich  

 BR 214, Rangierlok 
 ohne Zugsicherung 
 4 A, 61 t, 12.3 m, V-max. 60 km/h 

Ausgeschaltete 
Bremsapparate: keine 

 

1.11 Feststellungen an den Schienenfahrzeugen 

Nach Rückführung der Rangierlok nach Mendrisio stellte sich heraus, dass die 
Störung durch einen Manipulationsfehler beim Umstellen derselben auf Schlepp-
betrieb verursacht worden war. Nach Behebung dieses Fehlers war die Rangierlok 
wieder betriebsbereit.  

 

1.12 Wetter, Schienenzustand 

Das Ereignis passierte am Tag und es herrschten klare Sichtverhältnisse; die 
Schienen waren trocken. 

 

1.13 Bahnsicherungssysteme 

1.13.1 Bahnanlagen 

Die Strecke Mendrisio – Mezzovico wird über eine Iltis-Bedienoberfläche von der 
CER in Bellinzona aus ferngesteuert und läuft im Normalbetrieb automatisch. 

Die Bahnhöfe Mendrisio und Mezzovico werden von der CER aus ferngesteuert 
und sind mit gesicherten Rangierfahrstrassen und Zwergsignalen ausgerüstet. 

1.13.2 Sicherungssysteme Fahrzeuge 

Die Rangierlok ist mit der Sicherheitssteuerung (Totmannpedal) ausgerüstet, je-
doch ohne Zugsicherung und ohne Zugbeeinflussung ZUB 121 (SBB/BLS). 

 

1.14 Fahrdatenschreiber 

Die Rangierlok ist mit einer elektronischen Geschwindigkeitsmessanlage 
„WTRAS 2“ ausgerüstet. Die Fahrdaten werden elektronisch aufgezeichnet. Sie 
wurden durch den Fahrzeughalter ausgelesen und durch die SUST ausgewertet. 
(Anlage 3). 

Die Auswertung der Fahrdaten ergibt, dass der Lokführer mit einer Geschwindig-
keit zwischen ca. 45 km/h und 68 km/h gefahren ist. Diese Geschwindigkeiten lie-
gen über den für Rangierfahrten vorgesehenen Limiten.  
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Für Rangierbewegungen auf der Strecke gelten folgende Höchstgeschwindigkei-
ten (FDV2, R 300.4, Ziff. 3.6.4): 

 60 km/h allgemeine Höchstgeschwindigkeit 

 40 km/h Fahrten über Weichen. 

 
1.15 Übermittlung 

Die Verständigung zwischen der CER und dem Rangierlokführer erfolgte über das 
Mobiltelefon. 

 

1.16 Besondere Untersuchungen 

1.16.1 Ausrüsten von Rangierfahrzeugen mit Zugsicherung 

Das Rangierfahrzeug war nicht mit einer Zugsicherung ausgerüstet. In einem 
Schreiben des Bundesamts für Verkehr (BAV) vom 14. September 2007 „Festle-
gung der fahrzeugseitigen Mindestausrüstung bei der Zugsicherung für Zugfahrten 
mit Rangier- und Baudienst-, Gleisbau- und Gleisunterhalts- sowie mit historischen 
Fahrzeugen zum befahren des schweizerischen Normalspurnetzes“ werden dazu 
Ausnahmen, Vorgehen und Termine festgelegt (siehe dazu Anlage 4). 

1.16.2 Fahrdienstliche Unterscheidung Zug- und Rangierfahrt 

Der Lokführer unterschied nicht zwischen Zug- und Rangierfahrt. Er glaubte als 
Rangierfahrt unterwegs zu sein und beachtete nicht die unterschiedliche Bedeu-
tung der Signale für Zug- und Rangierfahrten. 

1.16.3 Verordnung des UVEK über die Zulassung zum Führen von Triebfahrzeugen der 
Eisenbahn (VTE, SR 742.141.21) 

Der Lokführer war berechtigt eine Rangierfahrt selbständig zu führen. 

1.16.4 Menschlicher Faktor 

Die Zwergsignale sind sowohl für Zug- wie auch für Rangierfahrten massgebend; 
die Hauptsignale jedoch nur für Zugsfahrten. Mangels Erfahrung konnte der Lok-
führer nicht erkennen, dass ein „Fahrt“ zeigendes Hauptsignal für ihn eine Gefahr 
bedeuten kann. 
 

  

                                                      
2 FDV: Schweizerische Fahrdienstvorschriften (Ausgabe 2012) 
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 Analyse 
 

2.1 Technische Aspekte 

Die benutzte Rangierlok war nicht mit einer Zugsicherung ausgerüstet und nicht 
berechtigt, als Zugsfahrt zu verkehren. Siehe dazu Anlage 4: „Festlegung der fahr-
zeugseitigen Mindestausrüstung bei der Zugsicherung für Zugfahrten mit Rangier- 
und Baudienst-, Gleisbau- und Gleisunterhalts- sowie mit historischen Fahrzeugen 
zum befahren des schweizerischen Normalspurnetzes“. 

 

2.2 Prozessorientierter Aspekt 

Abbildung 1: Auszug aus Schreiben BAV an die Fahrzeughalter vom 14.09.2007 
 (ganzer Text: Beilage 4) 
 

Selbst wenn die Fristigkeit unberücksichtigt geblieben und die Situation als notfall-
mässig beurteilt worden wäre, hätte die Rangierlok zweimännig besetzt werden 
müssen. Zudem gilt ein Notfall für eine Fahrt ohne Zugsicherung nur bei Auftreten 
einer Störung während der Fahrt. Damit wäre diese Zugsfahrt nur mit einem Fahr-
zeug mit Zugsicherung zugelassen gewesen (FDV, R 300.9, Ziffer 10.3). 

 

2.3 Betriebliche Aspekte 

2.3.1 Zugsbestellung bei der Netzleitstelle 

Nachdem in Mendrisio das Problem (die Rangierlok war nicht richtig für den 
Schleppbetrieb eingestellt) erkannt und behoben worden war, wurde beschlossen, 
das Triebfahrzeug aus eigener Kraft nach Castione-Arbedo zu überführen. Dazu 
bestellte die Leitstelle der Firma railCare AG bei der Netzleitstelle SBB eine Zugs-
fahrt (Anlage 1). Die Anordnung erfolgte darauf als Zug 39980 (mit Nr. 502282-06 
vom 2. Mai 2013; Anlage 2) durch die Netzleitstelle (I-B-OCI-OPN-NLE). 

Die bestellende EVU (railCare AG) hat bei der Bestellung des Zuges bei der Netz-
leitstelle nicht beachtet und in der Bestellung auch nicht erwähnt, dass der Ran-
gierlokführer lediglich über eine Zulassung für das Ausführen von Rangierbewe-
gungen verfügte und die Lok nicht mit einer Zugsicherung ausgerüstet war. 

2.3.2 Einhalten der Geschwindigkeiten 

Die zugelassene Geschwindigkeit von max. 60 km/h auf der Strecke sowie von 40 
km/h über Weichen (in Bahnhöfen) wurde nicht eingehalten und zum Teil bis zu 
10 km/h überschritten (Anlage 3). 

 

2.4 Menschliche Aspekte 

Der Lokführer hat auf der Fahrordnung nicht beachtet, dass die Fahrt als Zugsfahrt 
und nicht als Rangierfahrt angeordnet war. Er ging davon aus, dass er eine Ran-
gierbewegung auf die Strecke machen würde und bemerkte nicht, dass für eine 
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Rangierbewegung auf die Strecke neben der Zugnummer der Buchstabe „R“ hätte 
beigefügt sein müssen. 

 

2.5 Weitere besondere Aspekte 

2.5.1 Organisatorischer Ablauf des Ereignisses 

 Aufgrund einer falschen Manipulation beim Umstellen der Rangierlok auf 
Schleppbetrieb wurde der Zug 50644 auf der Strecke zwischen Mendrisio und 
Capolago-Riva S. Vitale ausserordentlich angehalten. Da der Zug 50644 ohne-
hin schon zu spät war, wurde beschlossen, die Rangierlok abzuhängen und 
nach Mendrisio zurückzuführen. 

 Da diese Rangierlok am gleichen Abend in Castione-Arbedo von einer Drittfirma 
benötigt wurde, vereinbarten der Vermieter der Rangierlok resp. der Arbeitge-
ber des Rangierlokführers (Sersa Group AG) und der Mieter der Rangierlok 
(railCare AG), diese aus eigener Kraft nach Castione-Arbedo zu überführen. 
Daher bestellte der Disponent der railCare AG bei der Netzleitzentrale SBB 
(Trassenmanagement) mit dem entsprechenden Formular (Anlage 1) eine 
Fahrordnung für einen Zug von Mendrisio nach Castione-Arbedo. 

Dabei bleibt vom Besteller unerwähnt, 

 dass die Rangierlok nicht über eine Zugsicherung (sieh Art. 2.1) verfügt und  

 der Lokführer nur über einen Lernfahrausweis Kat. A (mit Bewilligung für selbst-
ständiges Ausführen von Rangierbewegungen; Abbildung 3) verfügt. 

Abbildung 2: Art. 4b aus der Verordnung des UVEK über die Zulassung zum Führen von 
Rangierfahrzeugen der Eisenbahnen (VTE), SR 742.141.21; Hervorhebung durch die 
SUST hinzugefügt. 
 

 Folgende Punkte wurden nicht beachtet (siehe dazu auch Anlage 6): 

 Die Rangierlok verfügte nicht über eine Zugsicherung und durfte daher nur 
in Bahnhöfen, auf Anschlussgleisen und als Rangierbewegung auf die Stre-
cke verkehren. Diese Kenntnis (keine Zugsicherung) lag beim Mieter/Ver-
mieter und war von der Netzleitung aus der Zugsbestellung nicht zu erken-
nen. In Notsituationen darf eine Zugsfahrt mit einer Rangierlok ohne Zugsi-
cherung angeordnet werden, jedoch wird in diesem Fall eine Doppelbeset-
zung von Lokführern verlangt, was hier nicht der Fall war. 

 Die Notsituation war nicht gegeben, weshalb dem Fahrzeug für eine Zugs-
fahrt ein Fahrzeug mit Zugsicherung hätte beigestellt werden müssen. 

 Der Lokführer ist befugt, Rangierfahrten in Bahnhöfen und auf die Strecke 
auszuführen, nicht aber Zugsfahrten.  

 Die Fahrt wurde als Zug (Anlage 1) bestellt und so angeordnet. Der Lokführer 
ging von einer Rangierfahrt aus. Dadurch beachtete er die Hauptsignale 
nicht und orientierte sich nur an den Zwergsignalen. Er hätte jedoch erken-
nen müssen, dass er eine Anordnung für eine Zugsfahrt erhalten hatte, da in 
der Zugnummer die Zusatzbezeichnung „R“ (Abbildung 3) fehlte. 
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 Die Fahrdienstvorschriften sagen als Grundsatz zum Thema „Rangierbewe-
gungen auf die Strecke“ Folgendes aus: 

 

 
Abbildung 3: Auszug aus FDV, R 300.4.Hervorhebungen durch die SUST hinzugefügt. 

 

 Die Bedingungen für eine Rangierbewegung auf die Strecke ohne Bedienung 
der Hauptsignale waren nicht erfüllt. Schon aus diesem Grund hätte diese Fahrt 
auf diese Art und Weise nicht stattfinden dürfen, was der Rangierlokführer hätte 
wissen müssen. 

 Rangierfahrten werden nicht bei der Netzleitung bestellt und auch nicht von 
dort angeordnet. Solche Fahrten werden bei den Betriebszentralen angefor-
dert. 

 Eine Rangierfahrt auf die Strecke endet u.a. beim nächsten Bahnhof. Eine 
Rangierfahrt über eine Strecke mit mehreren Bahnhöfen (und erst recht mit 
so grossen dazwischenliegenden Bahnhöfen wie Lugano und Bellinzona) 
birgt ein grosses Gefahrenpotenzial. Deshalb benötigt eine Rangierfahrt auf 
die Strecke die quittungspflichtige Zustimmung des Fahrdienstleiters (Ab-
bildung 4). 

 

 
Abbildung 4: Auszug aus FDV, R 30.4; Hervorhebung durch die SUST hinzugefügt. 

 

 Dass die Fahrt aus der Sicht der Fahrdienstleiterin bis Taverne-Torricella ohne 
eine Störungsmeldung erfolgte, hängt damit zusammen, dass das Fahrzeug 
keine Zugsicherung hatte und daher an einem allfällig geschlossenen Haupt-
signal auch keinen Nothalt auslösen konnte. Es ist der Fahrdienstleiterin nicht 
möglich, jeden Zuglauf einzeln zu verfolgen. 
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 Der Lokführer hat die Zwergsignale beachtet, die „Fahrt“ zeigten, bis auf dasje-
nige in Lugano, das der Lokführer auch überfahren hatte. Dies war möglich, weil 
die angebliche Rangierfahrt als Zugsfahrt im System eingegeben war und die-
ses daher jeweils beim Befahren der entsprechenden Auslösepunkte den 
nächstfolgenden Abschnitt automatisch einlaufen liess. In Taverne-Torricella 
zeigte das Hauptsignal „Halt“, was von Zug 39980 nicht beachtet wurde, wo-
raufhin der Zug den nachfolgenden Abschnitt belegte. Dies fiel der Fahrdienst-
leiterin auf, worauf sie unverzüglich den Zug über das Mobiltelefon anhalten 
liess. 

2.5.2 Fahrtechnischer Ablauf des Ereignisses 

 Zug 39980 war als Zugsfahrt und nicht als Rangierfahrt angeordnet. Dies kann 
der Zugsanordnung in der Anlage 2 entnommen werden. Rangierbewegungen 
auf die Strecke  haben bei der Zugnummer den Zusatz „R“ (Abbildung 5). 

 
Abbildung 5: Auszug aus FDV, R 300.1 Hervorhebung durch die SUST hinzugefügt. 

 

 Der Lokführer hat, in der Meinung er verkehre als Rangierfahrt, in Mendrisio nur 
auf die Fahrtstellung des Zwergsignals geachtet und nicht bemerkt, dass das 
Hauptsignal (Ausfahrsignal) ebenfalls „Fahrt“ zeigte. Seine Handlungsweise 
war aber vom Gedanken der Rangierfahrt geprägt, womit er gemäss FDV, 
R 300.4, Ziffer 2.4.4 (Abbildung 6) gehandelt hat. Allerdings hätte er in diesem 
Falle eine quittungspflichtige Zustimmung benötigt (Abbildung 4). 

 

Abbildung 6: Auszug aus FDV, R 300.4. 

 

 Zug 39980 hat in Lugano das Zwergsignal 483 b mit Begriff „Halt“ überfahren. 

 
Abbildung 7: Auszug aus FDV, R 300.2. 
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 Nach dem Überfahren des Zwergsignals und dem darauf eingeleiteten Halt fuhr 
der Zug 39980 rückwärts hinter das Zwergsignal, ohne die Fahrdienstleiterin 
darüber zu informieren (Abbildung 8). 

 

Abbildung 8: Auszug aus FDV, R 300.6; Hervorhebung durch die SUST hinzugefügt. 

 

 Ein Zurücksetzen eines Fahrzeugs nach Überfahren eines Signals, ohne den 
Fahrdienst zu verständigen, ist nicht zugelassen. 

 Stellt der Lokführer fest, dass ein Hauptsignal „Fahrt“ zeigt, muss ihn dies, wenn 
er als Rangierfahrt unterwegs ist, unverzüglich dazu bringen, mit dem Fernsteu-
erzentrum Kontakt aufzunehmen. 
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 Schlussfolgerungen 
 

3.1 Befunde 

 Die Rangierlok wurde vom Rangierdienst unsachgemäss auf Schleppfahrt um-
gestellt. Dies führte zu einem störungsbedingten, ausserordentlichen Halt des 
Zuges 50644 sowie der Rückführung der Rangierlok nach Mendrisio. 

 Es wurde eine Zugsanordnung durch die EVU bei der Netzleitstelle SBB von 
Mendrisio nach Taverne-Torricella bestellt. Der Lokführer war jedoch der Mei-
nung, er überführe die Rangierlok als „Rangierfahrt auf die Strecke“, obwohl 
neben der Zugnummer der Vermerk „R“ fehlte. Zudem hätte er bei einer Ran-
gierfahrt auf die Strecke eine quittungspflichtige Zustimmung zur Abfahrt benö-
tigt. 

 Die Rangierlok war nicht mit einer Zugsicherung ausgerüstet. Er hätte nicht als 
Zugsfahrt unterwegs sein dürfen (siehe Anlage 4).  

 Die Fahrt wurde von railCare AG als Zug- und nicht als Rangierfahrt bestellt. 

 Spätestens nach dem Überfahren des Zwergsignals 483 b in Lugano hätte der 
Lokführer mit dem Fernsteuerzentrum Kontakt aufnehmen müssen. Dabei wäre 
das Missverständnis eventuell aufgedeckt worden. 

 Ein „Halt“ zeigendes Hauptsignal konnte den Zug nicht stoppen, weil die dazu 
nötige Zugsicherung (Haltauswertung) fehlte. 

 Der Lokführer besass einen Lernfahrausweis, der ihn berechtigte, Rangierfahr-
ten auf die Strecke selbstständig auszuführen, nicht aber Zugsfahrten (Abbil-
dung 2). 

 Rangierbewegungen auf die Strecke sind möglich. 

 

3.2 Ursachen 

Der schwere Vorfall ist auf das Nichtbeachten von Vorschriften und Signalen zu-
rückzuführen. 

Zum schweren Vorfall haben beigetragen: 

 dass der Besteller des Zuges (railCare AG) sowie der Steller des Lokführers 
und Rangierlok (Sersa Group AG) unterschiedliche Unternehmungen waren. 
Dadurch wurde vom Besteller nicht erkannt, dass weder der Lokführer noch die 
Rangierlok für eine Zugsfahrt zugelassen waren. 

 dass im System eine Zugsfahrt gespeichert war. Dadurch wurde der Fahrweg 
bei Erreichen der entsprechenden Voraussetzungen vom System automatisch 
eingestellt. Das heisst: die für eine Rangierfahrt nötigen Zwergsignale konnten 
„Fahrt“ zeigen und somit das Missverständnis nicht systemmässig erkannt wer-
den konnte. 

 dass der Lokführer das fehlende „R“ neben der Zugnummer in der Fahrordnung 
nicht vermisste. 
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3.3 Risikoabschätzung 

Im Zusammenspiel des liberalisierten Bahnbetriebs mit Privatfirmen kann es vor-
kommen, dass fundierte Bahnkenntnisse nicht in genügendem Masse vorhanden 
sind. Dies kann, wie dieser Fall zeigt, zu grösseren Risiken führen. 
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 Sicherheitsempfehlungen 
 

4.1. Sicherheitsdefizit 

Die mangelnde Fähigkeit, zwischen einer Rangierbewegung und einer Zugsfahrt 
unterscheiden zu können, kann zu schweren Unfällen führen. 

Weil die Rangierlokomotive BR 214 der Firma Sersa Group AG nicht mit einer 
Zugsicherung ausgerüstet war, konnte sie haltzeigende Signale überfahren, ohne 
gestoppt zu werden. 

 

4.2. Getroffene Massnahmen 

Keine. 

 

4.3. Sicherheitsempfehlungen 

Sicherheitsempfehlung Nr. 40 

Das BAV sollte prüfen, wie zusätzlich mit einfachen Mitteln verhindert werden 
kann, dass eine Rangierbewegung auf die Strecke mit einer Zugsfahrt verwechselt 
wird. 

 

Sicherheitsempfehlung Nr. 41 

Das BAV sollte veranlassen, dass die betreffende Rangierlokomotive mit einer 
Zugsicherung ausgerüstet wird. 

 

 

Der Untersuchungsdienst der SUST 

 

 

Bern, 28. Januar 2015 

 

 

Dieser Schlussbericht wurde von der Kommission der Schweizerischen Sicherheitsuntersu-
chungsstelle (SUST) genehmigt (Art. 10 lit. h der Verordnung über die Sicherheitsuntersu-
chung von Zwischenfällen im Verkehrswesen vom 17. Dezember 2014). 

 

 

Bern, 06. Oktober 2015 
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Anlage 1 

 

Zugsbestellung von railCare AG an Netzleitung SBB 
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Anlage 2 

 

Zugsanordnung 

 

 

Fahrordnung 
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Anlage 3 

 

Fahrdaten Zug 39980 
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Anlage 4 
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Anlage 5 

 

Stellwerktypen im Tessin 
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Anlage 6 

 

Auszug aus den FDV, R 300.4  

 

 


